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Endlich: Überarbeitung der Regelungen 
für Europäische Betriebsräte auf dem 
Weg 
 
Am 20.02.2008 wurden die europäischen Ge-
werkschaften und Arbeitgeber von der Europäi-
schen Kommission zum Dialog über die Über-
arbeitung der Richtlinie für die Europäischen 
Betriebsräte (EBR) aufgefordert. Es geht dabei 
um eine Ausweitung der Kompetenzen der 
EBR. Die bisherige Richtlinie galt nur für große 
Betriebe und bot nur sehr eingeschränkte 
Rechte. Im Rahmen der Überarbeitung werden 
von der EU-Kommission folgende Maßnahmen 
vorgeschlagen: 
 
·  die Definition der „Anhörung“ genauer zu 

formulieren und eine Definition von „Unter-
richtung“ aufzunehmen, 

·  das Recht des EBR aufzunehmen, auf sei-
ne Stellungnahmen eine begründete Ant-
wort des Arbeitgebers zu erhalten, 

·  außergewöhnliche Umstände für Antizipa-
tion genauer zu definieren, 

·  die Möglichkeit einer zweiten Sitzung mit 
der Unternehmensleitung, 

·  die Möglichkeit neue Themen in Anhörung 
und Unterrichtung einzubringen, 

·  die Rolle der Gewerkschaften bei Verhand-
lungen und als Unterstützung des EBR an-
zuerkennen, 

·  eine Rechenschaftspflicht der EBR gegen-
über den Arbeitnehmern zu schaffen, 

·  die Mitglieder der EBR müssen das Recht 
auf Fortbildung erhalten, 

·  auf Sanktionsmöglichkeiten seitens der 
EBR hinzuweisen, 

·  die explizite Anerkennung der EBR als 
Vertreter der Arbeitnehmer festzuschreiben, 

·  einen Anpassungsmechanismus für den 
Schlüsselmoment einer Umstrukturierung 
zu schaffen, Vereinbarungen müssen Mo-
dalitäten ihrer Neuaushandlung enthalten, 
Verhandlungspflicht festzuschreiben und 
den Antrag auf Verhandlungen unter be-
sonderen Umständen zu ermöglichen, 

·  die Informationspflicht des Unternehmens 
gegenüber den ArbeitnehmerInnen über die 
Möglichkeit zur Schaffung eines EBR auf-
zunehmen, 

·  max. Mitgliederzahl von besonderen Ver-
handlungsgremien zu streichen, dafür ei-
nen neuen Mechanismus zu schaffen. 

 
Die Sozialpartner haben sechs Wochen Zeit, 
um hierzu Verhandlungsbereitschaft zu signali-
sieren. Zwei Szenarien sind denkbar: Sollten 
die Arbeitgeber keinen Verhandlungsbedarf 
sehen, werden die Gewerkschaften ihre Forde-
rungen zwecks Umsetzung in ein Gesetz an die 
Kommission weiterleiten. Sollten die Arbeit-
geber zu Verhandlungen bereit sein, bleiben 
neun Monate für Verhandlungen zwischen den 
Sozialpartnern. Damit eine Revision noch in der 
jetzigen Legislaturperiode erfolgen kann, muss 
das Europäische Parlament vor Ende 2008 die 
erste Lesung durchführen. 
 
Mehr auf: 
http://ec.europa.eu/employment_social/consulta
tion_de.html 
EGB-Position (Englisch): 
http://www.etuc.org/a/4604 
 
 
Ist das EU-Sozialmodell durch Gerichts-
urteil des EuGH in Gefahr? 
 
Am 26.02.2008 fand im Beschäftigungsaus-
schuss des Europäischen Parlaments eine 
Debatte über die möglichen Auswirkungen des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zu dem Fall Laval statt. Das lettische Unter-
nehmen Laval hatte Arbeiter aus Lettland auf 
Baustellen in Schweden entsandt und sich ent-
gegen der Forderungen der schwedischen Ge-
werkschaften geweigert, einen Tarifvertrag 
abzuschließen und die schwedischen Gesetze 
für Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne ein-
zuhalten. Die Gewerkschaften blockierten die 
Baustellen von Laval und ihre Tochtergesell-
schaft ging pleite. Der EuGH hat im Dezember 
2007 dazu entschieden, dass die Rechte der 
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Gewerkschaften zum Durchsetzen von Min-
destarbeitsbedingungen für Dienstleistungsan-
bieter durch die EU-Grundsätze der Freizügig-
keit und Niederlassungsfreiheit begrenzt wür-
den. Nun sehen einige EU-Parlamentarier die 
Arbeitnehmerrechte, die in der Entsende- und 
Dienstleistungsrichtlinie sichergestellt sind, 
geschwächt, da die Gewerkschaften in ihrer 
Durchsetzung eingeschränkt würden. So könn-
ten die Mindestbedingungen der Richtlinie zur 
Entsendung von Arbeitnehmern zu Maximalbe-
dingungen werden, da das Laval-Urteil die 
Marktfreiheit über Sozialrechte stelle, sagte der 
schwedische sozialdemokratische Europaab-
geordnete und Vorsitzende des Beschäfti-
gungsausschusses Jan Andersson. Dem ent-
gegnete der lettische konservative Europaab-
geordnete Valdis Dombrovski, dass es Schutz-
mechanismen gegen willkürliche und unge-
rechtfertigte Forderungen von Gewerkschaften 
geben sollte. Der EGB will jetzt untersuchen, 
welche Bedeutung und Auswirkung dieser Fall 
hat. Es sollen Überlegungen zu einer verstärk-
ten Anwendung der Entsenderichtlinie oder zu 
einer Überarbeitung angestellt und die Frage 
nach weiteren Rechtsinstrumenten aufgeworfen 
werden. Außerdem sollen Strategien für eine 
grenzüberschreitende Koordination bei Tarif-
verhandlungen erarbeitet werden, um eventuel-
le Konfliktpunkte und Spielraum für Missbrauch 
und Manipulation in den Tarifverträgen zu ver-
meiden. 
 
EGB-Position (Englisch): 
http://www.etuc.org/a/4627 
 
 
Umsetzung EU-Dienstleistungsricht-
linie: Alle sind gefordert�
 
Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
(DLRL) läuft nun langsam an und muss bis 
spätestens Ende 2009 erfolgen. Auf Bundes-
ebene ist das Bundeswirtschaftsministerium 
(BMWi) federführend. Zur Erinnerung: Nach 
heftigen Protesten ist das stark kritisierte Her-
kunftslandsprinzip herausgenommen und das 
Prinzip des freien Dienstleistungsverkehrs ein-
geführt worden. Zwar können nun Dienstleister 
aus den verschiedenen EU-Ländern leichter in 
den anderen EU-Ländern Dienstleistungen 
erbringen, sie sind aber den Bedingungen vor 
Ort unterworfen. Das Arbeitsrecht bleibt davon 
unberührt und auch die Regelungen der Arbeit-
nehmerentsendung gelten weiter. Vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie sind u. a. ausge-

nommen: nichtwirtschaftliche Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge, Finanzdienstleistungen, 
Telekommunikation, Verkehrsdienstleistungen, 
Gesundheitsdienstleistungen, Sozialdienstleis-
tungen, Leiharbeitsagenturen, private Sicher-
heitsdienste, Glücksspiele und audiovisuelle 
Dienste. 
 
Der DGB begleitet die nationale Umsetzung 
und achtet dabei besonders darauf:  
·  dass die festgelegte Ausnahme des Ar-

beitsrechts und der Vorrang für soziale 
Grundrechte sichergestellt werden. 

·  dass die Rechte der von den ausländischen 
Dienstleistungsunternehmen entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ge-
sichert werden. Ein genereller Mindestlohn 
wäre auch hierzu sinnvoll und muss einge-
führt werden. 

·  dass die Interessensvertretung der nach 
Deutschland entsandten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie die gewerk-
schaftliche Interessenvertretung sicherge-
stellt werden. 

·  dass der Beratungsbedarf der entsandten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-
währleistet wird. 

·  dass wirklich alle Formen von Leiharbeit bei 
Dienstleistungen vom Anwendungsbereich 
ausgeschlossen werden. 

·  dass die Mitgliedsstaaten eine ausreichen-
de Kontrolle, besonders bei den Arbeitsbe-
dingungen gewährleisten. 

·  dass man schnell und unbürokratisch fest-
stellen kann, ob eine ordnungsgemäße Be-
schäftigung erfolgt. 

·  dass die Rechtsansprüche der Beschäftig-
ten bei Insolvenz der ausländischen Dienst-
leistungsunternehmen vollständig gewahrt 
bleiben. 

·  dass die von der DLRL ausgenommenen 
und nicht ausgenommenen Bereiche genau 
beachtet werden.  

·  dass die ordnungsgemäße Entrichtung von 
Steuern und Abgaben der Dienstleistungs-
unternehmen sichergestellt wird und dass 
Verstöße wirksam geahndet werden. 

·  dass beim Überprüfen der Gesetze, Sat-
zungen und Regelungen (Normscreening) 
keine wichtigen Rechtsregelungen abge-
schafft werden. 

·  dass den Gewerkschaften Zugang zu den 
relevanten Daten ermöglicht wird, auch um 
bei Rechtsverstößen Handlungsmöglichkei-
ten zu haben. 
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Aber die Gewerkschaften sind auch vor Ort 
gefordert. Da in der Bundesrepublik die Umset-
zung im Wesentlichen durch die Bundesländer 
erfolgt, müssen die einzelnen Schritte sehr 
genau begleitet werden. In Niedersachsen z. B. 
wurde für die Umsetzung der DLRL eine res-
sortübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die unter der Leitung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft steht. Diese Ar-
beitsgruppe hat verschiedene Arbeitspakete 
erstellt (Einheitlicher Ansprechpartner (EA), 
Kosten/Gebühren, Normenprüfung/Screening, 
Verwaltungsverfahrensrecht, IT-Umsetzung), 
die aber noch erweitert werden sollen.  
 
Für die Gewerkschaften liegen dabei besonders 
im Blick: 
 
1) Wer wird der Einheitliche Ansprechpartner 
und welche Aufgaben hat er? 
 
Die DLRL sieht vor, das EU-Dienstleister sich 
bei einem Einheitlichen Ansprechpartner an-
melden. Von dort werden dann alle notwendi-
gen Verwaltungsschritte abgewickelt. In der 
Diskussion sind als EA: die Kommunen, die 
Landkreise, die Regierungsvertretungen bzw. 
Bezirksregierungen, das Land, die Kammern, 
eine neue Behörde oder sogar private Einrich-
tungen. Für die Gewerkschaften ist klar, dass 
dies eine hoheitliche Aufgabe ist und dass der 
EA neben der Abwicklung der Anmeldung auch 
die Pflicht hat, über das Arbeits- und Sozial-
recht zu informieren. 
 
2) Verbesserung der Kontrolle 
 
Mit der Vereinfachung der Verfahren muss 
auch eine Verbesserung der Kontrolle einher-
gehen, insbesondere die Einhaltung der Be-
stimmungen vor Ort muss überprüft werden. So 
muss der EA mit den Aufsichtsbehörden zu-
sammenarbeiten, die Anforderungen des 
Dienstleisters im Heimatland müssen sicherge-
stellt und zweifelhafte Dienstleister ausge-
schlossen werden. 
 
3) Überprüfung der geltenden Normen darf 
nicht zum Alibi des sozialen Kahlschlags wer-
den 
 
Im Zuge der Umsetzung der DLRL müssen alle 
Gesetze, Satzungen und Regelungen überprüft 
und ggf. geändert werden, damit das Erbringen 
der Dienstleistung nicht behindert wird. Das 
geht von Bundesgesetzen über Landesgesetze 

bis hin zur Friedhofssatzung. Diese Überprü-
fung und ggf. Änderung darf nicht dazu genutzt 
werden, dass z. B. von marktradikalen Kräften 
bei eh ungeliebten sozialen Standards Abbau 
betrieben wird. Hier müssen wir auf allen Ebe-
nen ein wachsames Auge haben, die Ausnah-
men der DLRL anmahnen und mögliche Aus-
nahmetatbestände verdeutlichen. 
 
4) Beratung der ausländischen Kolleginnen und 
Kollegen 
 
Neben der Absicherung der Einhaltung der 
Anforderungen gegenüber den Dienstleistern 
müssen wir auch eine sachgerechte Information 
und Beratung der Kolleginnen und Kollegen 
sicherstellen. Hier muss die öffentliche Hand 
einen entsprechenden Beitrag leisten. 
 
Stellungnahme des DGB demnächst unter: 
http://www.dgb.de/themen/themen_a_z/abiszdb
/abisz_search?kwd=Europa&showsingle=1  
Stellungnahme des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes: 
http://www.dstgb.de/homepage/pressemeldung
en/archiv_2007/kommunen_bieten_sich_als_ei
nheitli-
che_ansprechpartner_fuer_in_und_auslaendisc
he_dienstleister_an/index.html 
Deutscher Städte- und Gemeindebund zum IT-
Verfahren: 
http://www.dstgb.de/homepage/kommunalrepor
t/europaeische_dienstleistungsrichtlinie_und_ei
nheitli-
che_rufnummer_d_115_herausforderungen_fu
er_die_oeffentliche_verwaltung/index.html 
 
 
EU-Beratungsstelle der Gewerkschaften 
hat ihre Arbeit aufgenommen 

 
Im Rahmen der neuen Strukturförderungsperi-
ode hat der DGB in Lüneburg ein Beratungsbü-
ro insbesondere für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten eingerichtet. Hier sollen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit der Förderung auftreten, be-
antwortet werden.  
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Das Büro bietet: 
·  aktuelle Informationen zur EU-Struktur-

förderung, 
·  persönliche Beratung im Büro oder vor Ort, 
·  die Durchführung von Workshops, Tagun-

gen und Schulungen, 
·  die Veröffentlichungen und Handreichun-

gen zur EU-Förderpolitik, 
·  eine Anregung von förderfähigen Projekten, 
·  die gemeinsame Entwicklung von Projek-

ten, 
·  Unterstützung bei der Erarbeitung von Pro-

jektkonzepten, 
·  eine Hinleitung auf die weiterführende Be-

ratung durch die NBank, 
·  die Förderung der Zusammenarbeit mit 

anderen Projektträgern, 
·  eine Unterstützung in EU-Fragen. 
 
Kontakt: Lars Niggemeyer; Tel.: 0 41 31 - 22 33 
96 15 
Mehr auf: http://www.eu-beratungsstelle.dgb.de  
 
 
EU-Kommission legt Energie- und Kli-
mapaket vor 
 
Die Europäische Kommission hat am 23. Janu-
ar 2008 ein umfangreiches Paket mit Gesetz-
gebungsvorschlägen zur Umsetzung der ener-
gie- und klimapolitischen Ziele der EU vorge-
legt. Besonders wichtig dabei:  
 
a) Erneuerbare-Energien-Richtlinie 
 
Mit der Richtlinie sollen Ziele für die Nutzung 
erneuerbarer Energien in den Mitgliedstaaten 
festgelegt werden, die im Ergebnis zu einem 
verbindlichen EU-Gesamtziel von 20 % für den 
Anteil erneuerbarer Energiequellen am Ener-
gieverbrauch 2020 (z. Z. 8,5 %) führen. Jeder 
Mitgliedstaat muss seinen Anteil an erneuerba-
ren Energien um 5,5 % steigern, plus einen 
Anteil, der sich an der Wirtschaftskraft des Mit-
gliedstaates ausrichtet. Für Deutschland ergibt 
sich ein verbindlicher Wert von 18 % Anteil 
erneuerbarer Energien am Endenergiever-
brauch (derzeit etwa 6 %). Zudem soll in jedem 
Mitgliedstaat ein verbindlicher Mindestanteil für 
die Verwendung von Biokraftstoffen im Ver-
kehrssektor von 10 % erreicht werden. Hinsicht-
lich der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen gilt u. 
a., dass diese nur auf die Zielerfüllung ange-
rechnet werden, wenn sie mindestens zu 35 % 

Einsparung bei Treibhausgasemissionen ge-
genüber fossilen Treibstoffen führen. 
 
b) Emissionsrechtehandel 
 
Für die nächste Periode (2013 bis 2020) des 
Emissionshandelssystems (ETS) in der EU 
schlägt die EU-Kommission tiefgreifende Ände-
rungen vor. Die wichtigsten Elemente des neu-
en Systems, das laufen würde, sind: 
 
·  Mit dem ETS sollen bis 2020 die gesamten 

industriellen Treibhausgasemissionen in 
der EU auf 21 % unterhalb der Werte von 
2005 gesenkt werden. Um dies umzuset-
zen gibt es zukünftig keine nationalen Vor-
gaben mehr, das System wird EU-weit ge-
steuert. Das heißt maximal 1720 Millionen 
Lizenzen – mit einer Reduzierung der Ge-
samtzahl der Lizenzen ab 2013 um jährlich 
1,74 %.  

·  Das ETS soll im Geltungsbereich auf neue 
Branchen erweitert werden: Luftfahrt, Che-
mie-, Ammoniak- und den Aluminiumsektor.  

·  Der Vorschlag sieht wesentlich mehr Ver-
steigerungen von Emissionsrechten ab 
2013 vor. Während gegenwärtig 90 % der 
Rechte kostenlos abgegeben werden, 
schlägt die EU-Kommission vor, dass „2013 
rund 60 % aller Zertifikate versteigert“ und 
dass „für den Energiesektor Versteigerun-
gen ab 2013 zur Regel“ werden. In anderen 
Branchen soll die kostenlose Verteilung 
schrittweise von 2013 bis 2020 abgeschafft 
werden. Bestimmte energieintensive Sekto-
ren könnten aber auf lange Sicht ihre ge-
samten Lizenzen weiterhin kostenlos erhal-
ten, wenn die Kommission feststellt, dass 
„ein hohes Risiko besteht, dass CO2-
Emissionen verlagert werden“, das heißt in 
Drittstaaten mit weniger stringenten Klima-
schutzgesetzen.  

·  Sektoren, die nicht in das ETS eingebun-
den werden wie Verkehr, private Haushalte, 
Bauwesen, Landwirtschaft und die Abfall-
wirtschaft, sollen bis 2020 ihre Emissionen 
um durchschnittlich 10 % reduzieren. Um 
dies zu erreichen hat die Kommission nati-
onale Zielvorgaben festgelegt, die für 
Deutschland beträgt 14 %. 

 
Die Chancen und Risiken dieser Vorschläge 
werden wir in den nächsten Monaten intensiv 
diskutieren und den Gesetzgebungsprozess 
intensiv begleiten. Ziel muss sein, dass wir 
Fortschritte in der Klimapolitik erzielen, aber 
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zugleich zukunftssichere Arbeitsplätze vor Ort 
entstehen. 
 
EU-Kommission: 
http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/ 
Pressemitteilung: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
referen-
ce=MEMO/08/33&format=HTML&aged=0&lang
uage=DE&guiLanguage=en 
 
 
Was ist gute Wirtschaftsförderung? 
 
In ganz unterschiedlicher Weise wird heute 
Wirtschaftsförderung betrieben. Da gibt es ganz 
klassisch die einzelbetriebliche Förderung, d. h. 
Betriebe werden in ihrem Investitionsvorhaben 
öffentlich unterstützt. Seit einiger Zeit ist die 
sog. Clusterorientierung en vogue, Schwer-
punktsektoren werden definiert und gestärkt. 
Darüber hinaus gibt es z. B. eine Orientierung 
hinsichtlich einer Vernetzung von Wissenschaft 
und Unternehmen oder die Orientierung hin-
sichtlich regionaler Zusammenhänge (z. B. 
Metropolregion), in denen die Ressourcen ge-
bündelt werden und dann eine Lokomotivfunkti-
on übernehmen. Alle diese Ansätze operieren 
mit öffentlichen Geldern, sei es aus regionalen, 
Bundes- oder Europatöpfen - häufig hinter ver-
schlossenen Türen. Insofern muss gefragt wer-
den: Welche Optionen sind erfolgverspre-
chend? Für Gewerkschaften gibt es eine klare 
Zielorientierung für eine gute Wirtschaftsförde-
rung: 
 
·  es müssen sichere und zukunftsgerechte 

Arbeitsplätze entstehen, 
·  die Qualität der Arbeit muss sich verbes-

sern (siehe Gute Arbeit Index), 
·  es müssen Impulse für ein qualitatives 

Wachstum entstehen, 
·  die regionalen Strukturen sind zu stabilisie-

ren, um gegenüber einer kapitalmarktorien-
tierten Wettbewerbspolitik einen Gegenpol 
zu setzen, 

·  es gilt eine offene Beteiligungskultur zu 
entwickeln. 

 
Öffentliche Gelder und Engagement sind nur zu 
rechtfertigen, wenn diese Ziele auch erreicht 
werden. Wir müssen uns stärker darauf ver-
ständigen, wo denn nun wirklich die Impulse für 
die Zukunft einer guten regionalen Wirtschafts-
förderung liegen. 

Diese Frage soll auch auf einem Fachgespräch 
„Gute Wirtschaftsförderung“ am 07. Mai 2008 
von 9.30 bis 13.00 Uhr im Künstlerhaus in Han-
nover erörtert werden. Der DGB-Bezirk Nieder-
sachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt und die 
DGB Region Niedersachsen - Mitte laden alle 
Interessierten dazu herzlich ein.  
 
Impulse für das Fachgespräche kommen von: 
·  Michel Ridder, Geschäftsführer Gesell-

schaft für Regionalberatung Delmenhorst: 
“Impulse für den Strukturwandel - Evaluie-
rung von Wirtschaftsförderung“ 

·  Godehard Neumann, ehemals Wirtschafts-
referat Stadt Nürnberg: „Arbeitnehmerorien-
tierung in der Wirtschaftsförderung“ 

·  Thomas Ellerkamp, stellv. Geschäftsführer 
der Wirtschaftsförderung Dortmund: „dort-
mund-project und Co - integrierte Wirt-
schaftsförderung in Dortmund“ 

·  Georg Martensen, Wirtschaftsdezernent 
Region Hannover: „Praxis der Wirtschafts-
förderung in der Region Hannover“ 

 
Anmeldung und weitere Informationen unter: 
christa.piatkowski@dgb.de 
 
 
Neues gewerkschaftlich ausgerichtetes 
EU-Projekt „ ZAUBER“  beginnt 
 
Das neue Projekt „ZAUBER“ („Zukunft von Ar-
beitsbeziehungen und Arbeit in Europa“) greift 
die Lissabon-Strategie zur Schaffung von mehr 
Wettbewerb und Arbeitsplätzen auf. Die Pro-
jektleitung und Gesamtverantwortung liegt bei 
der Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN 
Niedersachsen Nord. Nach sechs Workshops in 
fünf verschiedenen Städten Europas, die mit 
Experten aus Wissenschaft und Sozialpartnern 
aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten besetzt 
sind, soll ein internationaler Kongress in Osna-
brück eine gemeinsame Erklärung („ Erklärung 
zu Osnabrück“ ) verabschieden. Querschnitts-
themen aller Workshops sind die Benachteili-
gung von Frauen und prekäre Beschäftigung. 
Darüber hinaus beinhaltet jeder Workshop wei-
tere Themenschwerpunkte: 
·  Rom (30.06. – 01.07.2008): Unterschiedli-

che Formen der Unternehmens- und der 
betrieblichen Mitbestimmung durch Arbeit-
nehmerbeteiligung in der Europäischen Ak-
tiengesellschaft und durch den Europäi-
schen Betriebsrat; mögliche Ausdehnung 
dieser Instrumente 
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·  Warschau (14. – 15.07.2008): Aktueller 
Stand der Arbeitsbeziehungen in den neu-
en mittel- und osteuropäischen Mitglied-
staaten; Vorschläge für Re- bzw. Neuorga-
nisation der Sozialpartner; Einbeziehung in 
den europäischen sozialen Dialog 

·  Berlin (08. – 09.09.2008): Ausmaß, Formen 
und Ursachen prekärer Beschäftigung in 
Europa; Frage nach Novellierungsbedarf 
der Richtlinien zu Teilzeitarbeit und befriste-
ter Beschäftigung; Vorschläge für neue 
Richtlinie zu Leiharbeit 

·  Düsseldorf (25. – 26.09.2008): Formen, 
Regelungsbereiche und Ziele der national-
staatlich organisierten Tarifpolitik; Frage 
nach europäischer Tarifkoordination 

·  Wien A (06. – 07.10.2008): Qualität der 
Arbeitsbedingungen in einzelnen EU-
Ländern; nationale Indikatoren- und Be-
richtsysteme zur Ermittlung der Arbeits-
platzqualität aus Sicht von abhängig Be-
schäftigten und Anstreben einer Ver-
gleichsbasis 

·  Wien B (06. – 07.10.2008): Arbeitsmarktsi-
tuation von Frauen, Jugendlichen und älte-
ren Beschäftigten in Europa; Vorschläge 
zur Verbesserung des Berufszugangs für 
Jugendliche, zur Hebung des Beschäfti-
gungsniveaus von Frauen und zur Verlän-
gerung des altersgerechten Berufslebens 
bei älteren Beschäftigten. 

 
Der internationale Kongress in Osnabrück 
findet vom 13. – 15.11.2008 statt. Diesen Ter-
min sollte man sich schon jetzt vormerken! Alle 
sind herzlich eingeladen. 
 
Mehr auf: http://www.zauber-eu.de 
 
 
Union-regio-net 
 

 
 
Das union-regio-net ist das erste von der EU 
geförderte Projekt zu einer regionalen Vernet-
zung der Gewerkschaften. Auf Initiative des 
DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sach-
sen-Anhalt haben sich die UGT Andalusien, die 

OPZZ Großpolen, die Solidarnosc Großpolen, 
die CFDT Haute Normandie und der DGB-
Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-
Anhalt aus den Partnerregionen Andalusien, 
Großpolen, Haute Normandie und Niedersach-
sen zusammengefunden. In Zusammenarbeit 
auf der Ebene dieses Netzwerks sollen ge-
meinsam folgende Ziele durchgesetzt werden: 
·  die Informationen und Beteiligungsmöglich-

keiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer stärken, 

·  zur Verbesserung der Beschäftigungssiche-
rung in grenzüberschreitend tätigen Unter-
nehmen beitragen, insbesondere bei Um-
strukturierungen und Produktionsverlage-
rungen, 

·  prekäre Beschäftigungsverhältnisse absi-
chern, 

·  die Rechte der Leiharbeitnehmer stärken, 
·  die Mobilität der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer verbessern, 
·  die Beteiligung von Frauen in Unternehmen 

und Gewerkschaften fördern,  
·  sich über die besten Möglichkeiten regiona-

len Sozialen Dialogs austauschen, 
·  die Lage der MigrantInnen verbessern, 
·  einen Beitrag zu nachhaltigen Entwicklun-

gen leisten. 
 
Die Gewerkschaften teilen dabei u. a. auch die 
Auffassungen, dass die Stellung der Europäi-
schen Betriebsräte verbessert werden muss, 
dass Scheinselbstständigkeit zurückgedrängt 
werden muss und dass Unternehmensverlage-
rungen nicht auf Kosten der Beschäftigten er-
folgen dürfen. Das erste Projektjahr endete mit 
einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten 
Gewerkschaften. 
 
Mehr auf: http://www.union-regio-net.eu 
 

 
(Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklärung“ auf 
dem Gewerkschaftskongress der CFDT) 
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Karawanenkapitalismus: Verlagerungen 
und kein Ende 
 
Mit Blick auf die Unternehmensverlagerung von 
Nokia ist eines noch mal ganz deutlich gewor-
den: Standortverlagerungen dürfen auf keinen 
Fall öffentlich gefördert werden - weder in der 
EU noch in Deutschland. Schon 2006 hat das 
EU-Parlament Vorschläge für die Verbesserung 
des unzulänglichen EU-Regelwerks über Sub-
ventionen unterbreitet. So sollen Rechtsvor-
schriften für staatliche Subventionen besser 
abgestimmt werden, bei benachbarten Regio-
nen soll eine Ungleichgewichtung der Subven-
tionsvergabe vermieden und Hilfen sollen an 
präzise Verpflichtungen zu Beschäftigung und 
örtlicher Entwicklung gekoppelt werden. Des 
Weiteren muss eine vollständige Subventions-
transparenz gegeben sein und die Konventio-
nen der Internationalen Arbeitsorganisation 
sollen in die internationalen Verträge einbezo-
gen werden. Einige Beschlüsse wurden auch 
schon umgesetzt. Für reine Verlagerungen 
dürfen keine Subventionen mehr gezahlt wer-
den. Haben subventionierte Maßnahmen weni-
ger als fünf Jahre Bestand, müssen Subventio-
nen wieder zurückgezahlt werden und diese 
Unternehmen erhalten auch keine neuen. Au-
ßerdem müssen für Subventionen über 50 Mio. 
Euro negative Folgen für andere Standorte 
geprüft werden. Auch die vollständige Subven-
tionstransparenz wird ab 2009 gegeben sein. 
Der DGB fordert darüber hinaus weitere Abma-
chungen, da dieses Regelwerk noch immer 
nicht ausreichend ist, um Subventions-Hopping 
umfassend zu unterbinden. So soll die Be-
standsgarantie für geförderte Arbeitsplätze von 
fünf auf zehn Jahre erhöht werden, die Sankti-
onsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung der Be-
standsgarantien sollen ausgeschöpft werden 
und der Schwellenwert für Prüfungen der Fol-
gen im Vorfeld soll gesenkt und die Prüfungen 
intensiviert werden. Außerdem sollen Gewerk-
schaften vor Ort frühzeitig an diesen Prüfungen 
beteiligt werden; hinzu sollte die Stärkung der 
Mitbestimmungsrechte der EBR kommen. Aber 
auch Gewerkschaften und Arbeitnehmervertre-
ter in kleinen und mittleren Unternehmen ohne 
EBR sollen durch Transparenz der Förderun-
gen die Möglichkeit erhalten, bei Standortverla-
gerungen Abstimmungs- und Konsultationswe-
ge beschreiten zu können. 
 
 
 

Vorschläge des EU-Parlaments: 
http://www.europarl.europa.eu/registre/seance_
plenie-
re/textes_deposes/rapports/2006/0013/amende
ments/P6_AMA(2006)0013(001-012)_DE.pdf 
Zum Thema: Die Präsentation von Dr. Steffen 
Kinkel „KMU und Globalisierung: Zwischen 
Mythos und Realität“ unter 
http://www.niw.de/veranstaltungen/2007/Loccu
m_2007/Loccum_2007.html 
 
 
Neuer Vorsitzender beim Ausschuss für 
Umweltfragen (AfU) 
 
Heinz-Werner Persiel wurde einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden des Ausschusses für Um-
weltfragen gewählt und tritt damit die Nachfolge 
von Prof. Dr. Eberhard Schmidt an, der sehr 
erfolgreich vom 17.07.1998 bis zum 14.09.2007 
den Vorsitz führte. Der AfU beim DGB-Bezirk 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
besteht seit über 30 Jahren. Die 117. Sitzung 
des AfU wird am Freitag, 25.4.2008 ab 13.30 
Uhr in Hannover, DGB-Bezirk, Otto-Brenner-
Str. 1, Saal 1, 1. Stock stattfinden. Alle an ge-
werkschaftlich orientierter Umweltpolitik Inte-
ressierte sind herzlich eingeladen. 
 

 
(Heinz-Werner Persiel, Prof. Dr. Eberhard Schmidt, 
Bernd Lange) 
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Kontakt: 

DGB-Bezirk  
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt 
Abteilung: „Wirtschaft, Umwelt und Europa“ 
Otto-Brenner-Straße 7 
30159 Hannover 

 
Abteilungsleiter: Bernd Lange 
Tel.: 0511 / 12601-30 
bernd.lange@dgb.de 

 
Mitarbeit: Christa Piatkowski 
Tel.: 0511 / 12601-33 
christa.piatkowski@dgb.de 
 
www.niedersachsen.dgb.de 

 
 


